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I. Allgemeine VorschriftenI. Allgemeine VorschriftenI. Allgemeine VorschriftenI. Allgemeine Vorschriften

§ 1§ 1§ 1§ 1
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Diese Ordnung gilt für die Wahl der Gleichstel-
lungsbeauftragten, ihrer Stellvertreterinnen und der
studentischen Beraterin, die gemäß § 15 der
Grundordnung der Universität Bielefeld vom Senat
auf Vorschlag der weiblichen Mitglieder der Univer-
sität gewählt werden.

§ 2§ 2§ 2§ 2
GruppenGruppenGruppenGruppen

Für das Wahlverfahren bilden die weiblichen Mit-
glieder der in § 11 Abs. 1 HG genannten Gruppen
jeweils eine Gruppe:
1. die der Hochschullehrerinnen,
2. die der akademischen Mitarbeiterinnen,
3. die der weiteren Mitarbeiterinnen und
4. die der Studentinnen.

II.II.II.II. Wahl der dem Senat vorzuschlagenden KandWahl der dem Senat vorzuschlagenden KandWahl der dem Senat vorzuschlagenden KandWahl der dem Senat vorzuschlagenden Kandiiii----
datinnendatinnendatinnendatinnen

§ 3§ 3§ 3§ 3
Wahlsystem, VerfahrensregelnWahlsystem, VerfahrensregelnWahlsystem, VerfahrensregelnWahlsystem, Verfahrensregeln

(1) Die dem Senat vorzuschlagenden Kandidatinnen
für die in § 1 genannten Ämter werden in einem
Wahlgang gewählt. Jede Wählerin hat zwei Stim-
men. Eine Stimme gibt sie für die Wahl der Kandi-
datin für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten
ab, eine für die Wahl der Kandidatin für das Amt
der Stellvertreterin aus der Gruppe, der sie selbst
angehört sowie die Studentinnen für die studenti-
sche Beraterin. Stimmenhäufung ist unzulässig

(2) Die Kandidatin für das Amt der Gleichstellungs-
beauftragten wird gemeinsam von allen weiblichen
Mitgliedern der in § 2 genannten Gruppen gewählt.
Gewählt ist die Kandidatin, die die meisten Stim-
men erhalten hat. Dabei werden die Stimmen wie
folgt gewichtet:
1. Stimmen der Hochschullehrerinnen und akade-

mischen Mitarbeiterinnen mit dem Faktor:
Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen der
Studentinnen dividiert durch die Summe der ab-
gegebenen gültigen Stimmen der Hochschul-
lehrerinnen und der akademischen Mitarbeite-
rinnen;

2. Stimmen der weiteren Mitarbeiterinnen:
Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen der
Studentinnen dividiert durch die Zahl der abge-
gebenen gültigen Stimmen der weiteren Mitar-
beiterinnen;
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(3) Die Kandidatinnen für das Amt der stellvertre-
tenden Gleichstellungsbeauftragten und die Kandi-
datin für die studentische Beraterin werden jeweils
nach Gruppen getrennt von allen weiblichen Mit-
gliedern einer jeden in § 2 genannten Gruppe ge-
wählt. Gewählt ist jeweils die Kandidatin, die aus
ihrer Gruppe gemäß § 2 die meisten Stimmen er-
halten hat.

(4) Ämter, für die keine Kandidatinnen vorgeschla-
gen wurden, bleiben unbesetzt.

(5) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(6) Die Wahl wird verbunden mit den Wahlen zum
Senat und zu den Fakultätskonferenzen der Univer-
sität Bielefeld durchgeführt.

(7) Die Regelungen der Wahlordnung für die Wah-
len zum Senat und zu den Fakultätskonferenzen (im
folgenden Wahlordnung) in ihrer jeweils gültigen
Fassung gelten entsprechend, soweit diese Ordnung
keine abweichende Regelung trifft.
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§ 4§ 4§ 4§ 4
Wahlberechtigung und WählbarkeitWahlberechtigung und WählbarkeitWahlberechtigung und WählbarkeitWahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind die weiblichen
Mitglieder der Universität, die am 49. Tag vor dem
ersten Wahltag zu einer Gruppe gemäß § 2 zuzu-
ordnen sind und das Wahlrecht zum Senat und zu
den Fakultätskonferenzen ausüben können.

(2) Die Kandidatin für das Amt der Gleichstellungs-
beauftragten wird von allen weiblichen Wahlbe-
rechtigten gewählt. Alle wahlberechtigten weibli-
chen Mitglieder der Universität der Gruppen gemäß
§ 2 Ziffer 1 und 2 sowie Ziffer 3, wenn sie ein Hoch-
schulstudium abgeschlossen haben, können für
dieses Amt kandidieren, sofern sie die Vorausset-
zungen gemäß Absatz 1 erfüllen.

(3) Das aktive und passive Wahlrecht für das Amt
der Stellvertreterinnen und der studentischen Bera-
terin kann nur in der jeweiligen und für die jeweilige
Mitgliedergruppe gemäß § 2 ausgeübt werden.
Sofern eine Wahlberechtigte mehreren Gruppen
angehört, hat sie gegenüber dem Wahlvorstand eine
schriftliche Erklärung abzugeben, für welche Gruppe
sie ihr Wahlrecht ausüben will. Andernfalls wird sie
nach der Reihenfolge Hochschullehrerinnen, aka-
demische Mitarbeiterinnen, weitere Mitarbeiterin-
nen und Studentinnen der jeweils ersten für sie in
Betracht kommenden Mitgliedergruppe zugeordnet,
der sie angehört.

§ 5§ 5§ 5§ 5
WahlorganeWahlorganeWahlorganeWahlorgane

(1) Wahlorgane sind der Wahlausschuss und die
Wahlleitung.

(2) Wahlausschuss und Wahlleitung für die Wahlen
zum Senat und zu den Fakultätskonferenzen sind
zugleich Wahlausschuss und Wahlleitung für die
Wahl der dem Senat vorzuschlagenden Kandidatin-
nen für die Ämter gemäß § 1.

§ 6§ 6§ 6§ 6
Verzeichnisse der WahlberechtigtenVerzeichnisse der WahlberechtigtenVerzeichnisse der WahlberechtigtenVerzeichnisse der Wahlberechtigten

Aus den Verzeichnissen der Wahlberechtigten ge-
mäß § 6 der Wahlordnung muss sich die Ge-
schlechtszugehörigkeit der Wahlberechtigten erge-
ben.

§ 7§ 7§ 7§ 7
WahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachung

(1) Die Wahlleitung macht die Wahl zugleich mit
der Bekanntmachung der Wahlen zum Senat und zu
den Fakultätskonferenzen der Universität Bielefeld
hochschulöffentlich durch Aushang bekannt.

(2) Die Bekanntmachung muss mindestens enthal-
ten:

1. Das Datum ihrer Veröffentlichung,
2. die Bezeichnung "Wahl der dem Senat vorzu-

schlagenden Kandidatinnen für das Amt der
Gleichstellungsbeauftragten, ihrer Stellvertrete-
rinnen und der studentischen Beraterin,

3. eine Darstellung der Wahl nach den §§ 2 bis 4,
11 und 12,

4. einen Hinweis darauf, dass nur wählen kann, wer
als weibliches Mitglied der Universität Bielefeld
im Verzeichnis der Wahlberechtigten geführt
wird,

5. einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung
der Verzeichnisse der Wahlberechtigten,

6. einen Hinweis auf die Möglichkeit, Einwendun-
gen gegen das Verzeichnis der Wahlberechtigten
zu erheben,

7. die Aufforderung an die Wahlberechtigten, bis
zu dem vom Wahlausschuss festgesetzten Ter-
min Wahlvorschläge einzureichen,

8. einen Hinweis darauf, dass nur fristgerecht ein-
gereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden
und dass nur gewählt werden kann, wer in ei-
nem Wahlvorschlag aufgenommen worden ist,

9. einen Hinweis darauf, dass die Wahl zugleich mit
der Wahl zum Senat und zu den Fakultätskon-
ferenzen durchgeführt wird.

Im Übrigen gilt § 7 der Wahlordnung entsprechend.

§ 8§ 8§ 8§ 8
WahlvorschlägeWahlvorschlägeWahlvorschlägeWahlvorschläge

(1) Gewählt werden kann nur, wer in einem Wahl-
vorschlag benannt ist und der Aufnahme in den
Wahlvorschlag schriftlich zugestimmt hat. Die Zu-
stimmung ist unwiderruflich. Aus dem Wahlvor-
schlag muss hervorgehen, ob es sich um einen Vor-
schlag für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten,
einer Stellvertreterin oder der studentischen Berate-
rin handelt.

(2) Wahlvorschläge dürfen nur von den im Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten eingetragenen Frau-
en der Universität Bielefeld eingereicht werden.

(3) Jede Wahlberechtigte kann sich selbst oder
mehrere Wahlberechtigte als Kandidatin zur Wahl
vorschlagen.  Eine Kandidatin kann sowohl als
Gleichstellungsbeauftragte als auch als Stellvertrete-
rin vorgeschlagen werden. Kandidatinnen für das
Amt der Gleichstellungsbeauftragten können grup-
penübergreifend von allen Wahlberechtigten vorge-
schlagen werden, Kandidatinnen für das Amt der
Stellvertreterinnen und der studentischen Beraterin
nur von Wahlberechtigten ihrer jeweiligen Gruppe.

(4) Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens zwei
Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag muss für jede Kandidatin den Familienna-
men, den Vornamen, die Gruppenzugehörigkeit und
die Angabe der jeweiligen Fakultät oder der Ein-
richtung enthalten.

(5) Der Wahlvorschlag für die studentische Beraterin
muss abweichend von Absatz 4 zusätzlich die Matri-
kelnummer und die Anschrift enthalten sowie von
25 Wahlberechtigten unterzeichnet sein.
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§ 9§ 9§ 9§ 9
Bekanntgabe der WahlvorschlägeBekanntgabe der WahlvorschlägeBekanntgabe der WahlvorschlägeBekanntgabe der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleitung gibt die Namen der Kandidatin-
nen aus den gültigen Wahlvorschlägen getrennt für
die Ämter gemäß § 1 jeweils in alphabetischer Rei-
henfolge bekannt. Die Bekanntgabe soll den Famili-
ennamen, den Vornamen, die Gruppenzugehörig-
keit und die Angabe der jeweiligen Fakultät oder
der Einrichtung enthalten.

(2) Im Übrigen gilt § 9 der Wahlordnung entspre-
chend.

§ 10§ 10§ 10§ 10
StimmabgabeStimmabgabeStimmabgabeStimmabgabe

(1) Das Wahlrecht wird durch die Abgabe eines
Stimmzettels ausgeübt.

(2) Die Stimmzettel unterscheiden sich von den
Stimmzetteln für die Wahlen zu den Kollegialorga-
nen. Sie sind nach Gruppen gemäß § 2 getrennt
herzustellen. Auf dem jeweiligen Stimmzettel sind
die als Wahlvorschlag zugelassenen Kandidatinnen
für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten und,
nach Gruppen getrennt, für das Amt der Stell-
vertreterinnen und studentischen Beraterin in al-
phabetischer Reihenfolge unter Angabe des Famili-
ennamens, des Vornamens und der Zugehörigkeit zu
Fakultäten oder Einrichtungen aufzuführen.

(3) Die Wählerin kennzeichnet die von ihr gewählte
Kandidatin für die Ämter gemäß § 1  an der jeweils
hierfür im Stimmzettel vorgesehenen Stelle und
wirft ihn in die Urne.

(4) Im Übrigen gilt § 12 der Wahlordnung entspre-
chend.

§ 11§ 11§ 11§ 11
BriefwahlBriefwahlBriefwahlBriefwahl

Briefwahlunterlagen erhält die Wahlberechtigte,
wenn sie für die Wahlen zum Senat  und zu den
Fakultätskonferenzen der Universität Bielefeld
Briefwahl beantragt.

§ 12§ 12§ 12§ 12
Ermittlung des WahlergebnissesErmittlung des WahlergebnissesErmittlung des WahlergebnissesErmittlung des Wahlergebnisses

Bei der Auszählung der Stimmen sind folgende
Zahlen zu ermitteln und in eine Niederschrift aufzu-
nehmen:
1. Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmen,
2. nach Ämtern getrennt die Anzahl der für jede

Kandidatin abgegebenen gültigen Stimmen,
3. das festgestellte Ergebnis, wie es sich nach der

Gewichtung der Stimmen gemäß § 3 Abs. 2 er-
gibt,

4. die festgestellte Reihenfolge der Kandidatinnen
für jedes Amt,

5. der sich daraus ergebende Vorschlag an den
Senat.

§ 13§ 13§ 13§ 13
Benachrichtigung der Gewählten und Annahme derBenachrichtigung der Gewählten und Annahme derBenachrichtigung der Gewählten und Annahme derBenachrichtigung der Gewählten und Annahme der

WahlWahlWahlWahl

Die Wahlleitung hat die gewählten Kandidatinnen
unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl und dem
entsprechenden Vorschlag an den Senat  zu be-
nachrichtigen. Lehnt eine gewählte Kandidatin die
Wahl und den entsprechenden Vorschlag an den
Senat ab, tritt an ihre Stelle jeweils die Kandidatin
mit der nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 14§ 14§ 14§ 14
Kandidatinnenvorschlag an den SenatKandidatinnenvorschlag an den SenatKandidatinnenvorschlag an den SenatKandidatinnenvorschlag an den Senat

Sobald die Namen der durch die Wahl ermittelten
Kandidatinnen für  Ämter gemäß § 1  endgültig
feststehen, legt die Wahlleitung dem Senat den
Kandidatinnenvorschlag der weiblichen Mitglieder
der Universität Bielefeld zur Wahl vor.

§ 15§ 15§ 15§ 15
Ergänzungswahlen und WiederholungErgänzungswahlen und WiederholungErgänzungswahlen und WiederholungErgänzungswahlen und Wiederholungsssswahlenwahlenwahlenwahlen

(1) Ergänzungswahlen finden nicht statt.

(2) Wiederholungswahlen finden nur statt, wenn die
Wahl zum Senat  und zu den Fakultätskonferenzen
insgesamt oder für die Ämter gemäß § 1  für ungül-
tig erklärt wurde.

III. Wahl im SenatIII. Wahl im SenatIII. Wahl im SenatIII. Wahl im Senat

§ 16§ 16§ 16§ 16
Wahl im SenatWahl im SenatWahl im SenatWahl im Senat

(1) Der Senat wählt aufgrund der sich aus dem
Wahlergebnis nach dem zweiten Abschnitt erge-
benden Vorschläge in integrierter Wahl zunächst die
Gleichstellungsbeauftragte und danach ihre Stell-
vertreterinnen und die studentische Beraterin. Ge-
wählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Senatsmitglieder erhält. Enthaltungen wer-
den berücksichtigt.

(2) Wird bei der Wahl der Gleichstellungsbeauf-
tragten die erforderliche Mehrheit auch in einem
zweiten Wahlgang nicht erreicht, gilt als weitere
Kandidatin diejenige Frau als vorgeschlagen, die
nach dem Wahlergebnis des zweiten Abschnitts die
zweithöchste Stimmenzahl erzielt hat; dies gilt nur,
wenn sie mindestens 20 % der abgegebenen gülti-
gen Stimmen auf sich vereinigt hat. Erreicht auch
diese Kandidatin auch in einem zweiten Wahlgang
nicht die erforderliche Mehrheit oder hat nur eine
Frau oder keine Frau für das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten kandidiert oder hat die Kandida-
tin mit der zweithöchsten Stimmenzahl weniger als
20 % der Stimmen erhalten, so wählt der Senat aus
allen Gruppen gemäß § 2 Ziffer 1 bis 3 jeweils eine
Stellvertreterin sowie die studentische Beraterin.
Die Stellvertreterinnen bestimmen aus ihrer Mitte
eine Sprecherin.

(3) Scheidet die Gleichstellungsbeauftragte vor Ab-
lauf der Amtszeit aus, wird diejenige Frau dem Se-
nat zur Nachwahl vorgeschlagen, die als Kandidatin
für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten die



sÉêâΩåÇìåÖëÄä~íí=råáîÉêëáí®í=_áÉäÉÑÉäÇ=Ó=^ãíäáÅÜÉ=_Éâ~ååíã~ÅÜìåÖÉå=ÓULMU

nächsthöchste Stimmenzahl erhalten hat. Als Stell-
vertreterin aus der Gruppe, der die ausgeschiedene
Gleichstellungsbeauftragte angehört, rückt die Kan-
didatin mit der höchsten Stimmenzahl zur Wahl
durch den Senat nach. Hat nur eine Frau für das
Amt der Gleichstellungsbeauftragten kandidiert, so
rückt als Stellvertreterin aus der Gruppe, der die
ausgeschiedene Gleichstellungsbeauftragte ange-
hört, die Kandidatin mit der höchsten Stimmenzahl
zur Wahl durch den Senat nach. Die Stellvertrete-
rinnen schlagen dem Senat zur Nachwahl aus ihrer
Mitte eine Frau vor, die das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten kommissarisch bis zum Ablauf der
Amtszeit wahrnehmen soll.

(4) Scheidet eine der Stellvertreterinnen oder die
studentische Beraterin vor Ablauf der Amtszeit aus,
gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Stehen in einer
Gruppe nach § 2 keine Kandidatinnen für die Wahl
in das Amt einer Stellvertreterin oder der studenti-
schen Beraterin mehr zur Verfügung, bleibt dieses
Amt unbesetzt.

IV. InkrafttretenIV. InkrafttretenIV. InkrafttretenIV. Inkrafttreten

§ 17§ 17§ 17§ 17
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Wahlordnung der Universität
Bielefeld für die Wahl der Gleichstellungsbeauf-
tragten und ihrer Stellvertreterinnen i. d. F. vom 2.
Oktober 2000 (Verkündungsblatt – Amtliche Be-
kanntmachungen – der Universität Bielefeld Jg. 29
Nr. 22 S. 184) außer Kraft.

(2) Sie findet erstmals Anwendung auf die Wahlen
im Sommersemester 2008.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats
vom 7. Mai 2008.

Bielefeld, den 8. Mai 2008

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


